
Entwurf 

Bundesgesetz, mit de n das Bundesgesetz über den Zivildienst (Zivildienstgesetz 1986) geändert 
wird 

Der Nationalrat hat )eschlossen 

Änderung des Zivildienstgesetzes 1986 

Das Zivildienstgesetz IStl 6. BGB!. Nr. 679. zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB! I NT. 11412002. wird 
wie folgt geändert 

1. § 4 Abs. 7 entfällt. 

2. In § 76c lI'ird folgende,' Abs. 20 angefügt.· 

.. (20) Mit 1. Jänner 2003 entfallen der letzte Satz des Abs. 16 so,Yie Abs. 17: gleichzeitig tritt § 4 in der 
Fassung des Bundesgeselt ~es BGBL I Nr. XXl2002 in Kraft." 
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Vorblatt 

Inhalt: 

Die ZDG-Novelle 200 I verfolgte im Wesentlichen die Ziele. durch eine umfassende Neuregelung des Zivildien
stes in Österreich den Z vildienst unbürokratischer und effizienter zu gestalten some eine langfristige Absiche
rung des Zivildienstes ir Hinblick auf eine schwierige budgetäre Situation zu gewährleisten Die nunmehr vorge
schlagenen Maßnaluner bewirken eine weitere Verwaltungsvereinfachung und führen befristete Regelungen 
aufgrund äußerst positiv ~r Erfahrungen in Dauerrecht über. 

Im Einzelnen betrifft dk,: 
1. Entfall der mit 31. De ~ember 2004 festgelegten Befristungen der Geltungsdauer 

- der Dienstleistungsg !biete Umweltschutz und Jugendarbeit, 
- der Bestimmungen 1. ber die Beauftragung eines Untemelunens (Abschnitt VIIa) mit Aufgaben der 

Zivildienstvenvaltlilg sowie 
- der Regelungen des il2b Abs 8 bis 12 über den Auslandsdienst Förderverein. 

2. Wegfall der Verpflic:l.tung. das Verzeiclmis der als geeignete Träger des Zivildienstes anerkannten 
Einrichtungen vor V" röffentlichung dem Hauptausschuss des Nationalrates zur Kenntnis zu bringen 

Alternati"en: 

Beibehaltung des bisheri gen, zum Teil bis 31. Dezember 2004 befristeten Rechtszustandes. 

Auswirkungen auf die Jeschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Durch die Streichung dlt r Befristungen und die vorgesehene Venvaltungsvereinfachung kann die raschere Zu
weisung von Zivildienst Jflichtigen fortgeführt werden und wird damit der Wirtschaft bessere Planbarkeit beim 
Einsatz von Personalres.' Jurcen ermöglicht. 

Finanzielle Auswirkun: :en: 

Nachdem der Personalst md durch Änderung der ürganisationsstruktur der Zivildienstyenvaltung im BMI und 
die Umsetzung der ZDG ·Novelle 2001 von 60 (1999) auf 43 (2001) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verringert 
,,,erden konnte. ermöglil: hte die mit 1. April 2002 erfolgte Betrauung der Zivildienstvenvaltungs Ges.m.b.H. eine 
weitere Reduzierung dt:~ Personalstandes auf bislang 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die prognostizierte 
jährliche Einsparung im 3ereich der Zivildienstvenvaltung beträgt 1.3 Mio. € jährlich 

Zum Auslandsdienst FÖJr ien'erein 

Der großen Kostenbelas ung des Bundes der letzten Jahre für den Auslandsdienst gemäß § 12b ZDG konnte 
durch die im Jahre 200 I erfolgte Gründung des Auslandsdienstes Förden'erein wirksam begegnet werden. Für 
die Jahre 2001 und 200:) muden und werden seitens des Bundes je 800000 € an Fördermittel bereitgestellt. Im 
BV A 2003 sind 1 000 O( 0 € vorgesehen. Diese Summe liegt unter jener, die im Bundesrechnungsabschluss 2000 
für getätigte Aufwendun ~en zum Zwecke des Kostenersatzes von Auslandsdienern durch den Bund ausgewiesen 
sind (14,2 Mio. S). 

Verhältnis zu Rechts"o 'schriften der Europäischen Union: 

Die Vorschläge berührer EU-Recht nicht. 

Besonderheiten des NOI msetzungs"erl'ahrens: 

keine 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Hauptgesichtspunkte ces Entwurles: 

Der vorliegende Enh\lJ I f setzt sich zum Ziel. den seit der Zivildienstgesetznm'elle 200 I eingeschlagenen Weg. 
wesentlich mehr Zivildi ~nstpflichtige zuweisen zu können als dies bisher der Fall war und damit Zuweisungs
rückstände konsequent abzubauen. fortzusetzen. 

Überdies soll die einge]. :itete Absicherung der Dienstleistungen im Ausland. insbesondere im Rahmen des Ge
denkdienstes. unter den budgetären Gegebenheiten durch die Ermächtigung zur Gründung eines Vereines zur 
(finanziellen) Förderung dieses Auslandsdienstes in Dauerrecht übergeführt werden. 

Durch die erfolgte AUSi§ liederung von Teilen der ZiYildienstverwaltung \\urde die Effizienz signifikant erhöht 
und erfolgte eine massi"e Kostemeduktion. Durch die erfolgte Beauftragung eines privaten Unternehmens im 
Sinne des § 5.fa ZDG Wl rde die dahingehende Befristung des § 76c Abs 16 ZDG obsolet. 

Kompetenzgrundlage: 

Der vorliegende Entwurj stützt sich auf den im Verfassungsrang stehenden § 1 des Zivildienstgesetzes. 

Besonderheiten des NOI'merzeugungsverlahrens: 

keine 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 4 Abs. 7): 

Der Entfall der Verpfliclltung, das Verzeichnis der als geeignete Träger anerkannten Einrichtungen an den Na
tionalrat zu übermitteln. dient dem Abbau bürokratischer Hürden und wird einen höhereren Grad an Aktualität 
des Verzeichnisses siehe m. Es ist beabsichtigt. das Verzeichnis der anerkannten Eimichtungen im Internet zu
gänglich zu machen, SO( lass der aktuelle Stand, insbesondere die Anzahl der zur Verfügung stehenden Zivil
dienstplätze. jederzeit alt mfbar ist. Da täglich Bedarfsmeldungen der Einrichtungen beim Bundesminister für 
Inneres einlangen könne l. kann mit der vorgeschlagenen Norm die Aktualität der Infonnation besser sicherge
stellt werden. 

Zu Z 2 (§ 76c Abs. 20): 

Die Ausweitung der Die Istleistungsgebiete \\urde positiv angenommen. Eine Erhöhung der Bundeseinnahmen 
ergibt sich insbesondere aus dem Umstand, dass die in den neuen Bereichen tätigen Einrichtungen nicht zu 
begünstigten Rechtsträge m gemäß § 28 Abs. 4 zählen und die monatliche Vergütung nach § 28 Abs. 2 an den 
Bund zu leisten haben. 

Im Hinblick auf die gerni ß § 5.fa mit 1. April 2002 erfolgte Betrauung der Zi"ildiensh'erwaltungs-GesmbH ist 
die Befristung des Absch littes VIIa nicht erforderlich. 

Der Zielsetzung. die DÜ:J Istleistung im Ausland. der hohe außenpolitische Relevanz zukommt. durch Förderung 
des gegründeten Vereine; abzusichern. wurde vollinllaltlich Rechnung getragen. Durch den Entfall der Befri
stung wird die Tätigkeit c es Vereines auch für die Zukunft gesichert. 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

§ 4. (1) bis (6) .. 

Änderung des Zivildienstgesetzes 1986 

§ 4. (1) bis (6) ... 

(7) Das Verzeiclmis gemäß Abs. 6 hat der Bundesminister für Inneres vor 
Veröffentlichung dem Hauptausschuß des Nationalrates zur Kenntnis zu bringen. 

§ 76c. (1) bis (15) ... 

(16) Die §§ 9 Abs. 3, 29, 30 und 41 treten mit 31. Dezember 2000 außer 
Kraft. Mit Ablauf des 31. Dezember 2004 treten der Absclmitt V1Ia sowie in § 3 
Abs. 2 die Worte "und Dienst in den Bereichen Umweltschutz und Jugendarbeit" 
außer Kraft und wird der Beistrich durch einen Punkt ersetzt. 

(17) Mit Ablauf des 31. Dezember 2004 tritt § 12b Abs. 8 bis 12 außer Kraft 
und tritt § 12b Abs. 8 in der Fassung vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. 133/2000 wieder in Kraft. 

§ 76c. (18) und (19) .... 

§ 76c. (1) bis (15) .. 

(16) Die §§ 9 Abs. 3,29, 30 und 41 treten mit 31. Dezember 2000 außer Kraft. 

§ 76c. (18) und (19) .... 

(20) Mit 1. Järmer 2003 entfallen der letzte Satz des Abs. 16 sowie Abs 17: 
gleichzeitig tritt § 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXl2002 in Kraft. 
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